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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 3. November 2022 folgendes Gesetz beschlossen: 

Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 - NHHG 2022) 





Gesetz 
über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2022 
(Nachtragshaushaltsgesetz 2022 - NHHG 2022) 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-Westfalen für 
das Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 14 77) 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird die Angabe „87 525 248 100 Euro" durch die Angabe „88 422 539 500 Euro" 
ersetzt. 

2. § 6 Absatz 10 wird wie folgt gefasst: 

,,(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen und Stellen sind 171 zur Förderung 
der Beschäftigung von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten Menschen im 
Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch - Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen - vom 23. Dezember 2016 (BGBI. 1 S. 3234), 
das zuletzt durch Artikel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 (BGBI. 1 S. 2075) 
geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die Einstellungsverpflichtung bis zum Ende 
des Haushaltsjahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Ministeriums der 
Finanzen in diesem Umfang Planstellen und Stellen in den im Geschäftsbereich des 
Ministeriums des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und gegebenenfalls 
umgewandelt. Die 171 Planstellen und Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf: 

Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 40 
Ministerium der Justiz: 20 
Ministerium für Schule und Bildung: 80 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung: 1 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz- und Verkehr: 4 
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 19 
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie: 1 
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 2." 

3. § 6a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Stellenverteilung 
Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden Planstellen sind 30 Planstellen für 
die Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, die sich wie 
folgt auf die Ressorts verteilen: 

Staatskanzlei: 1 
Ministerium des Innern: 8 
Ministerium der Justiz: 4 
Ministerium für Schule und Bildung: 5 
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration: 1 
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung: 1 
Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr: 1 
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Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1 
Ministerium der Finanzen: 5 
Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie: 1 
Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 1." 

4. Der bisherige§ 8a wird wie folgt gefasst: 

,,§ Ba 
Umsetzung von Vorhaben 

mit zweckgebundenen Mitteln des Bundes 

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zustimmung des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags, in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben mit Mitteln 
des Bundes oder anderer Länder einzuwilligen, wenn und soweit hierfür unmittelbar oder 
mittelbar zusätzliche Finanzmittel des Bundes oder anderer Länder zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden. Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für die 
Vereinnahmung und Verausgabung erforderlichen Haushaltsstrukturen (Haushaltstitel, 
Haushaltsvermerke und Verpflichtungsermächtigungen), sofern diese noch nicht 
vorhanden sind, einzurichten." 

5. In § 21 Absatz 5 werden die Wörter „Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz" durch die Wörter „Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr" 
ersetzt. 

6. In § 21 Absatz 6 werden die Wörter „Ministerium für „Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz" durch die Wörter „Ministerium für „Umwelt, Naturschutz und Verkehr" 
sowie das Wort „Finanzministerium" durch die Wörter „Ministerium der Finanzen" ersetzt. 

7. In§ 21 wird ein neuer Absatz 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

,,(7) Haftungsübernahmeerklärung für Mitglieder des Aufsichtsrats der Portigon AG 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Interesse der Sicherstellung eines 
qualifizierten und voll funktionsfähigen Aufsichtsrats der Portigon AG, zugunsten der 
aktuellen und zukünftigen Mitglieder des Aufsichtsrats der Portigon AG die 
Haftungsübernahme, zum Beispiel im Wege einer Ersatzpflicht, bis zu einer Höhe von 
insgesamt 150 Mio. Euro für solche Schäden zu erklären, die den Aufsichtsratsmitgliedern 
der Portigon AG entstehen, weil sie hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Pflichten als 
Aufsichtsratsmitglied im Zusammenhang mit der Aufarbeitung von 
Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB oder der Bewältigung ihrer 
Folgen haftbar gemacht werden." 

8. In § 23 Satz 1 werden die Wörter „Das Ministerium für Verkehr" durch die Wörter „Das für 
Verkehr zuständige Ministerium" ersetzt. 

9. Dem§ 20 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

,,(7) Umschuldung und Ablösung von Kassenverstärkungskrediten der nordrhein
westfälischen Universitätskliniken 

Das für Wissenschaft zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistellung gegenüber 
der NRW.BANK für die aus einem NRW.BANK-Programm gewährten Kredite zur Um
schuldung und Ablösung von Kassenverstärkungskrediten der nordrhein-westfälischen 
Universitätskliniken bis zu einer Höhe von 2,5 Milliarden Euro zu übernehmen." 
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10. In § 20 wird ein neuer Absatz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

,,(2) Absicherung der Energieversorgung 
Das für Kommunales zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Ministerium der Finanzen eine globale, einmalig nutzbare Haftungsfreistellung gegenüber 
der NRW.BANK für die aus einem NRW.BANK-Programm zu gewährenden Liquiditäts
verstärkungen an Kommunen zur Absicherung von Energieversorgern, an denen diese 
selbst oder gemeinsam mit anderen Kommunen mittelbar oder unmittelbar mehrheitlich 
beteiligt sind, bis zu einer Höhe von 5 000 000 000 Euro zu übernehmen. " 

Artikel 2 
1 nkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft. 

Düsseldorf, den 3. November 2022 

Andre Kuper 
Präsident 
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Haushaltsplan 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
für das Haushaltsjahr 

2022 

Gesamtplan 

Haushaltsübersicht{§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO} 

Finanzierungsübersicht(§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO) 

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO} 

An.zum 
Haushaltsgesetz 



Haushattsüberslcht 

E1n:zoelplatt 

01 Landtag 

02 Mrnisterprii$id<!nt 

03 Mlllislt!tlum des innatn 

04 Minmeti'Um oer Ju$!i% 

05 Mli'li'Sfert.lm ffit Schule! lind Bikllltlgi 

08 Minhlten"\Jm für Kul!Ur und Wisu.nschafl 

07 Minlstetium für Kill\:ler. Jugend, Famltle, 
Glalchste!l1mg. Flllch! Und Integration 

08 Mlnisti!rllJm für HAirnat, lwmmunales, Bau und 
OigitaHsl&rung 

·10 Minist&rlum 1tlt Umwelt Natul'öehLitt und Veriu:i,hr 

11 Mlni$1etlum füt Aflieit, Gäl!Undh•lt UM Stllraltos 

12 Mintsterrum der Fillanze11 

13 Landesrechnungshof 

14 Ministilrium f1.kWirtschall, lndtrs!tie, Kfimaschul% 
unrl Ene,rg!a 

15 Mini!S!arhim lilr Landwhlschafl und 
Vert)(aucherschult 

16 Vt<rfääSLltigsgencl'IIWOf 

20 Artg,eMelne Filiälll!:\iatwalliing 
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Eirtnahmen 

2022 
f tEUR) 

139,3 

763,7 

189 819,7 

1 395143.9 

529 055,1 

1249056,'\ 

344 48$,9 

677 202.il 

2 099 061 ,4 

5567 935,5 

154 106,1 

1,8 

658 391 ,4 

264 808,8 

75292 768,2 

88 422 539,5 

Elili'tahmen 

2021• 
(fEUR} 

189,3 

133,2 

199 212,0 

1388394,0 

514 953,1 

1 253277.9 

435 837,3 

617607,2 

1 8IU 422,5 

5 331 899,4 

18t 712.5 

1,6 

413 125,0 

23{) 152.8 

716689io,7 

84 117 438,,5 

2022 
(TEUR) 

235 072,8 

441 180,9 

8747172.7 

5037 347.1 

zo 939 741,1 

9 9!12 079.9 

8000491,5 

1l!'.9456tl,O 

4139105,9 

8 243240,2 

2 82!1530,6 

$0 575,3 

2 247 896,!l 

29&9,2 

18823 607 ,4 

88422 539,5 

Verpfiich
tungserroäcli

lig1m9;;n 
2022 

{TEURJ 

3,50 835,0 

127 646,2 

1675463,2 

1284 134,2 

1 380224,3 

29$2 159.8 

1008465.4 

1216267.4 

3 24·5 069,0 

1255203,6 

401 628,0 

3 446 801, t 

1 on 075.8 

360 000,0 

19 780973.0 

• Sländ: N aeflttagshäushal! 2021 - ;;ins.cfll. Stand d;;( Ums..ttooge<'I irrt Haushätt&vöf!Wg 2021 = VorJantt,svetgl li'.idiStänf 

Hflhlir•is: 

Die Abwoicl'1\ffl!IM in dt<n Summen etgeban sion durnh kimlhlänniscm.$ Runden. 

2021· 
{t'E.UR) 

ms 056,o 

370 100,9 

6416 845,8 

20454 668,3 

9670801,3 

7 t 54 llß5,0 

1 8656114.7 

3 650 09!1,6 

7666 653,9 

2 803 097,5 

49El52,7 

l 58! 594,2 

38775{),6 

1 177, 1 

166117 623,7 

84 117 438,5 
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FIN ANZIERU NGSO BER SICHT 

1. HAUSHALTSVOLUMEN 

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

1. Ausgaben 
(ohne Ausgaben zut Schuldentilgung am Kreditmarkt, 
Zuführungen an Rooldagen und für Fehtbelräge aus Vorjahren 
und haushaltslechnische Verrechnungen} 

2. 

3. 

Einnahmen 
(ohne Einnahmen aus Kredltm:arldmltt&Jn, 
Enlnahmen aus ROekfagen und Überschüssen aus Vorjahren 
und haliShaltstechnische Verrechnungen) 

Flnanzierungsuldo 

ßl. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS 

4. NettoneuYen1chuldung am K*ltmarld 

4.1 Einnahmen aus Krediten 110m Kreditmarkt (brutto) 

42 abzOglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 

5.. rurugfi:ch Entnahmen aus Rücldagen 

6. abzügfich Zuführung an ROc:klagen 

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 

8. abzüglich Fehlbetrage aus Vorjahren 

9. Flnanzlerungssaldo 

IV. NACHRICHTLICH 
ERMrrrt.UNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMJTTEl 

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 

Kred!temtächtlgung (brutto) 

KRE DITFI NANZIE RU NGSP LAN 

L EINNAHMEN AUS KREDITEN. 

bei Gebieiskörperschaften, Sondervermögen usw. 
vom Kreditmarkt (brutto) 

Zusammen 

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kredrimark.1 

Zusammen 

HI. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt 

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 

am Kreditmarkt 

Zusammen 

( Mio EUR) 

88.422,5 

88210,6 

88270,0 

59,4 

13$97,6 

13.753, 1 

144,5 

205,0 

1.1 

59.4 

144,5 

13.753,1 

13.897,6 

( MloEUR ) 

13.897,6 

13.897,6 

144.5 

13.753,1 

13.897,6 

-144.5 

144.5 
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